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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 10.02.2016 

Amt: 60.2 - Tiefbau Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.: 66.1-66 13 01/04 VI/364  

TOP: Beschluss über den Antrag des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Östliche Altmark 
e.V., vom 30.11.2015 zur Errichtung einer Beleuchtungsanlage im Ostpark 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt.  ja X nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört.  ja X nein 

Das Zweitbeschlussverlangen kann geltend gemacht werden.  ja X nein 

 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Ausschuss für Stadtentwicklung am: 16.03.2016  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung  ja Gesamtbetrag:  Euro X nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten:  nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerin: 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, dass dem Antrag des Deutschen Roten 
Kreuzes, Kreisverband Östliche Altmark e.V., vom 30.11.2015 zur Errichtung einer neuen 
Beleuchtungsanlage im Fußwegbereich des Ostparks der Hansestadt Stendal nicht 
entsprochen wird. 
 
Begründung: 
 
Der Ostpark ist eine öffentliche Parkanlage und befindet sich in östlicher Lage im Anschluss 
an den Altstadtbereich der Hansestadt Stendal. 
 
Nach dem Bau und der Inbetriebnahme des Senioren- und Betreuungszentrums „Am 
Schwanenteich“ wurde vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Östliche Altmark e.V., 
eine neue Beleuchtungsanlage im Ostpark angeregt, um ein ungehindertes Durchqueren, 
insbesondere in den Wintermonaten, für die Senioren zu ermöglichen. Diese Beleuchtung 
soll im Verlauf des Hauptweges von der Fabrikstraße bis zum Bruchweg angeordnet werden.  
Aus Sicherheitsgründen sollte zudem der Betrieb auf einen bestimmten Zeitrahmen 
ausgerichtet sein.  
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Die Notwendigkeit für eine Beleuchtung im Ostpark wird seitens der Hansestadt Stendal, in 
Anbetracht der Tatsache, dass ca. 50 m parallel zum Hauptweg des Parks eine gut 
ausgeleuchtete Gehweganlage an der Straße Ostwall angeordnet ist, nicht gesehen. Die 
Straße Ostwall hat ausgebaute Geh- und Radwege und ist mit einer normgerechten 
Straßenbeleuchtung ausgestattet. Die Oberflächen sind gegenüber dem Weg im Ostpark 
befestigt und bieten den Senioren und Bürgern einen sicheren Weg in die Stadt.  
 
Im Ostpark, zwischen der Fabrikstraße und dem Bruchweg, befand sich bis zum Ende der 
neunziger Jahre eine Beleuchtungsanlage. Diese Anlage wurde zurückgebaut, da die 
Reparaturkosten an dieser Anlage durch den ständigen Vandalismus nicht mehr zu vertreten 
waren. Durch den Neubau der Straße Ostwall bestand somit keine Notwendigkeit einer 
zusätzlichen Beleuchtung. Im Falle einer Neuerrichtung wären wieder erhöhte 
Unterhaltungskosten infolge von Vandalismus zu erwarten.  
 
Zudem sind im mittelfristigen Zeitrahmen von 3 Jahren keine finanziellen Mittel für die 
Errichtung einer neuen Straßenbeleuchtungsanlage im Ostpark eingeplant. Die geschätzten 
Kosten für eine neue Beleuchtungsanlage liegen bei ca. 20.000 €. Der Umfang der 
Maßnahme würde einen ca. 300 m langen Kabelgraben, ca. 350 m Kabel und 9 Leuchten 
einschließlich Mast umfassen.  
 
Derzeit ist das Hauptaugenmerk der Installation von Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet 
prioritär auf die vorgeschriebene Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen und 
Plätzen ausgerichtet. In den letzten Jahren mussten diese zunehmend durch eine 
Erdverkabelung ersetzt werden, da seitens der Stadtwerke Stendal GmbH diese 
Freileitungsmaste aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Diese zusätzlichen finanziellen 
Aufwendungen werden in Zukunft verstärkt auf die Hansestadt Stendal zukommen. 
 
Im Ostpark würden ohne gesetzlich zwingenden Grund Mittel für eine 
Beleuchtungseinrichtung anfallen, welche dann möglicherweise zur Beseitigung 
verkehrsgefährdender Maßnahmen fehlen bzw. für seit längerem geplante Maßnahmen nicht 
mehr zur Verfügung stünden. 
 
Dem Ausschuss für Stadtentwicklung wird empfohlen, dem Antrag des Deutschen Roten 
Kreuzes, Kreisverband Östliche Altmark e.V., vom 30.11.2015 zur Errichtung einer neuen 
Beleuchtungsanlage im Ostpark der Hansestadt Stendal nicht zu entsprechen. 
 
 
 
 
Klaus Schmotz 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Antrag des Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Östliche Altmark e.V. zur Errichtung von 
Beleuchtungen im August-Bebel-Park (Ostpark) 
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